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	Amt der Tiroler Landesregierung
	Sachbearbeiter:

	[image: image1.wmf]Verkehrsrecht
	Tel. Nr.:  (0043) 0512 / 508 DW 2464, 2466, 2468, 2469

	Eduard-Wallnöfer-Platz 3
	Telefax:  (0043) 0512 / 508 / 2455

	6020 Innsbruck
	E - Mail:  verkehr@tirol.gv.at

	
	www.tirol.gv.at

	Der/Die Antragsteller/in:
	Durchführendes Unternehmen:

	(Name / Firmenwortlaut und genaue Adresse angeben)
	(Name / Firmenwortlaut und genaue Adresse angeben)

	     
	     

	Ansprechperson:
	
	     
	Telefon:
	
	     

	Telefon:
	
	     
	Telefax:
	
	     

	Telefax:
	
	     
	E – Mail:
	
	     

	E – Mail:
	
	     
	


	Stellt den Antrag auf
	 FORMCHECKBOX 

	Bitte um Zusendung des Bescheides

	
	 FORMCHECKBOX 

	Der Bescheid wird abgeholt

	 FORMCHECKBOX 

	Eingeschränkte Zulassung gemäß § 39 KFG 1967;

	 FORMCHECKBOX 

	Bewilligung zur Verwendung von Fahrzeugen mit ausländischen Kennzeichen gemäß § 82 Abs. 5 KFG 1967;

	 FORMCHECKBOX 

	Bewilligung gemäß § 101 Abs. 5 KFG 1967;

	 FORMCHECKBOX 

	Bewilligung zum Ziehen von Anhängern oder zum Verwenden von Sattelkraftfahrzeugen gemäß § 104

Abs. 9 KFG 1967

	
	

	
	


für das/die auf Seite 2 angeführte(n) und näher beschriebene(n) Fahrzeug(e)

	Anzahl der Fahrten: 
	  FORMCHECKBOX 
 1 Fahrt                         FORMCHECKBOX 
 1 Fahrt mit Leerfahrt         FORMCHECKBOX 
1 Fahrt mit Rückfahrt
  FORMCHECKBOX 
      Fahrten (Anzahl)    FORMCHECKBOX 
 Dauerbewilligung

	
	


zur Befahrung der nachstehenden Strecke:

	von Ladeort:
	     

	

	bis Entladeort:
	     

	(jeweils genaue Adresse bzw. Grenzübergang angeben)

	in der Zeit von:
	     
	bis:
	     

	
	(TT.MM.JJJJ)
	
	(Zeitraum angeben, TT.MM.JJJJ)


	Gewünschte Fahrtroute (genaue Fahrtroutenbeschreibung):

	     

	

	Entfernung Ladeort und Entladeort über 65 km
	     
	(ja oder nein)

	Wenn ja, wie viel Kilometer Luftlinie voneinander entfernt:
	     
	

	

	Dem Ansuchen sind die Einzelgenehmigungsbescheide bzw.Typenscheine der Fahrzeuge (in Kopie) anzuschließen.

	
	


	Art des Fahrzeuges:

(Zutreffendes ankreuzen)
	 FORMCHECKBOX 

	Lastkraftwagen
	 FORMCHECKBOX 

	Anhängewagen

	
	 FORMCHECKBOX 

	Sattelzugfahrzeug
	 FORMCHECKBOX 

	Sattelanhänger

	
	 FORMCHECKBOX 

	Zugmaschine
	 FORMCHECKBOX 

	Satteltiefladeanhänger

	
	 FORMCHECKBOX 

	Selbstf. Arbeitsmaschine
	 FORMCHECKBOX 

	Nachläufer

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	Anhänger - Arbeitsmaschine

	

	I. FAHRZEUGBESCHREIBUNG  (Daten laut Fahrzeugpapiere):

	Zulassungsstaat:
	     
	     

	Amtliches Kennzeichen:
	     
	     

	Fahrgestellnummer:
	     
	     

	Marke / Type:
	     
	     

	Länge:
	(m)
	     
	     

	Breite:
	(m)
	     
	     

	Höhe:           /Ladehöhe:
	(m)
	     
	     

	Eigengewicht:
	(kg)
	     
	     

	Hö. zul. Nutzlast:  /Sattellast:
	     
	     

	Hö. zul. Gesamtgewicht: 
	(kg)
	     
	     

	Achsanzahl:
	
	     
	     

	Hö. zul. Achslasten:
	(kg)
	     
	     

	Radstand:
	(m)
	     
	     

	Höchstgewicht:
	(kg)
	     
	     

	Achshöchstlasten:
	(kg)
	     
	     

	Sattelhöchstlast:
	(kg)
	     
	     

	

	II. LADUNG besteht aus:

(genaue Bezeichnung angeben,

keine Allgemeinbegriffe)
	     

	Länge:
	     
	m
	Breite:
	     
	m
	Höhe:
	     
	m
	Gewicht:
	     
	kg

	III. GESAMTABMESSUNGEN (Fahrzeug mit Ladung):

	
	LASTFAHRT:
	LEERFAHRT:

	Länge:
	(m)
	     
	     

	Breite:
	(m)
	     
	     

	Höhe:
	(m)
	     
	     

	Überstand der Ladung:
	
	

	Vorne:
	(m)
	     
	

	Seitlich:
	(m)
	     
	

	Hinten:
	(m)
	     
	

	Ballast (falls erforderlich)   
	(kg)
	     
	

	Gesamtgewicht:
	(kg)
	     
	     

	Achslasten (tatsächlich): 
	(kg)
	     

	Abstand hinterste Zugfahrzeug Achse zur vordersten Anhängerachse:                  
	     
	m

	IV. Entfernung Ladeort- und Entladeort (Luftlinie) über 65 km (siehe Seite 1). Der Transport mit einem umweltverträglichen 

      Verkehrsträger (insbesondere Bahn, Schiff) ist nicht oder nur mit unvertretbar hohem Aufwand möglich.

	HINWEIS: Verfahren über Anträge können nur rasch erledigt werden, wenn das Formblatt genau und vollständig ausgefüllt und vom Antragsteller unterzeichnet ist. Der Antragsteller versichert mit der Unterzeichnung des Antrages, dass die Angaben der Wahrheit entsprechen und die vermerkten zulässigen Gesamtgewichte mit dem Inhalt der behördlichen Fahrzeugpapiere übereinstimmen.

	     
	
	     

	
	
	

	Datum
	
	Unterschrift des Antragstellers

	
	


	
	Amt der Tiroler Landesregierung



	|||
	Abteilung Verkehrsrecht



	
	
	

	
	
	

	MERKBLATT zum Antrag auf Erteilung einer Bewilligung zum Transport einer unteilbaren Ladung

	
	
	


1. Antrag:

Der Antrag ist schriftlich mittels Antragsformular beim Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Verkehr, Innsbruck, Eduard-Wallnöfer-Platz 3, einzubringen.

2. Antragsformular:

Das Antragsformular ist vollständig und leserlich auszufüllen.
Für jedes eingesetzte Fahrzeug ist ein eigenes Datenblatt zu erstellen.
Die tatsächlichen Achslasten sind getrennt nach Zugfahrzeug und Anhänger einzutragen.
Unvollständig oder unleserlich ausgefüllte Antragsformulare können nicht bearbeitet werden.
3. Ladegut:
Das unteilbare Ladegut ist genau zu bezeichnen.

Prospekte oder techn. Zeichnungen sind dem Antrag anzuschließen.

Die Unteilbarkeit der Ladung ist nachzuweisen. 

Dem Antrag ist ein Gewichtsnachweis anzuschließen.
Genaue Begründung warum das Ladegut nicht per Bahn transportiert werden kann.
4. Be- u. Entladeort, Fahrtstrecke:
Der Be- und Entladeort (Ort, Straße, Firma) sowie die beabsichtigte Fahrtroute sind im Antrag anzuführen. 

5. Zeitliche Befristung der Transportbewilligung:
Transportbewilligungen sind nach Ablauf der Befristung erloschen und daher neu zu beantragen.

6. Kraftfahrzeugpapiere:
Fahrzeuge mit österreichischen Kennzeichen:
Die Einzelgenehmigung (komplett vom 1. bis zum letzten Blatt, das behördl. Kennzeichen muss eingetragen sein) und die Zulassung sind in Ablichtung dem Antrag anzuschließen.

Fahrzeuge mit ausländischen Kennzeichen: (BRD, Italien, Schweiz usw.)
Die Kraftfahrzeugpapiere (Kraftfahrzeugbrief usw.) sind in Ablichtung dem Antrag anzuschließen. Eine Übersetzung in deutscher Sprache ist dem Antrag anzuschließen.

Sämtliche Ablichtungen müssen deutlich lesbar sein.

7. Gebühren:
Die für die Bewilligung zu entrichtenden Gebühren (Gebühren für die Eingabe und die Beilagen, Verwaltungsabgaben)  werden mit der Bescheidausfertigung vorgeschrieben. 

Diese sind spesenfrei für die Behörde einzuzahlen bzw. zu überweisen.
8. Maß- oder Gewichtsüberschreitung:

Da einer Maß- oder Gewichtsüberschreitung nur für den Transport einer unteilbaren Ladung zugestimmt wird, darf bei einem Gesamtgewicht des Transportes, das den gesetzlichen Grenzwert übersteigt oder bei Überschreitung der gesetzlichen Maße, nur ein unteilbarer Teil oder ein unteilbares Ladungsstück transportiert werden.

Gesamtgewicht des Transportes über 40.000 kg:   nur eine unteilbare Ladung

Transportbreite über 2,55 m: eine unteilbare Ladung in der Breite

Transporthöhe über 4,00 m: eine unteilbare Ladung in der Höhe 

Transportlänge über 16,50 bzw. 18,75 m: eine unteilbare Ladung in der Länge 

Information betreffend Motorleistung Zugfahrzeuge:

Mindestens 4 kW pro Tonne bezogen auf das tatsächliche Transportgewicht bzw. tatsächliche Gewicht der Fahrzeugkombination.

Wird diese Motorleistung vom Zugfahrzeug nicht erreicht, darf diese Fahrzeugkombination nicht zum Ein-satz gebracht werden.

HINWEIS:

Es wird darauf hingewiesen, dass der Antragsteller mit seiner Unterschrift die Richtigkeit der im Antrag angeführten Daten bestätigt.
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